

CAPOEIRA FLENSBURG e.V.
Datenschutzkonzept – Anlage G

Anlage G: Betroffenenanfragen – Leitfaden und Protokoll (gem. Art. 12–22 DSGVO)

Dieses Protokoll dient der Fristenkontrolle und Rechenschaftspflicht für alle Anfragen zur Ausübung von Betroffenenrechten.

	Protokoll-Nr.
	Datum des Eingangs der Anfrage
	Art des Rechts (z. B. Auskunft Art. 15, Löschung Art. 17)
	Betroffene Person (Name, ID)
	Datum Identitätsprüfung
	Fristende (1 Monat ab Eingang)
	Fristverlängerung (Ja/Nein & Begründung)
	Datum der Versendung der Antwort
	Ergebnis und Nachweis (z. B. Auskunft erteilt, Daten gelöscht)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Anleitung zur Anwendung des Protokolls (Anlage G)
Die genauen Arbeitsschritte sind in Ihrem diesem Leitfaden (Teil 2 dieser Anlage) beschrieben. Dieses Protokoll dient zur Dokumentation dieser Schritte.
1. Zuständigkeit und Wer füllt aus
· Zuständig: Die im Leitfaden (Teil 2 dieser Anlage, Pkt. 1) definierte Zentrale Stelle (z. B. der Datenschutz-Ansprechpartner oder der Vorstand). Diese Rolle ist für die Fristenüberwachung verantwortlich.
· Form: Das Protokoll wird fortlaufend und elektronisch geführt.

2. Wann und Wie werden die Felder ausgefüllt
	Feldname
	Zeitpunkt der Eintragung
	Erläuterung

	Protokoll-Nr.
	Sofort bei Eingang (Schritt 1)
	Fortlaufende Nummerierung (z. B. 2025-001).

	Datum des Eingangs
	Sofort bei Eingang (Schritt 1)
	Wichtig: Dieses Datum startet die Frist.

	Art des Rechts
	Sofort bei Eingang (Schritt 1)
	Art. 15 (Auskunft), Art. 16 (Berichtigung), Art. 17 (Löschung), Art. 21 (Widerspruch) etc.

	Betroffene Person
	Sofort bei Eingang (Schritt 1)
	Name und ggf. Mitglieds-ID.

	Datum Identitätsprüfung
	Nach positiver Prüfung (Schritt 2)
	Das Datum, an dem die Identität bestätigt wurde. Identitätsprüfung bei Betroffenenanfragen absichert. Hintergrund: Der Verein muss sicherstellen, dass er Daten nur an die tatsächlich betroffene Person herausgibt, um Datenpannen zu verhindern. Wichtig: Ohne positive Prüfung darf keine Auskunft erteilt werden (Art. 12 Abs. 6 DSGVO).


	Fristende
	Sofort bei Eingang (Schritt 1)
	Das Datum, das genau einen Monat nach dem Eingangsdatum liegt (z. B. Eingang 15.10. -> Fristende 15.11.).

	Fristverlängerung
	Innerhalb des ersten Monats (Schritt 3)
	Nur eintragen, falls die Frist verlängert werden muss. Begründung eintragen und den neuen Fristablauf (maximal 3 Monate insgesamt) festlegen. 

	Datum der Versendung
	Nach Abschluss der Bearbeitung (Schritt 4)
	Datum des Versands der finalen Antwort an den Betroffenen (muss vor dem Fristende liegen!).

	Ergebnis und Nachweis
	Nach Abschluss der Bearbeitung (Schritt 4)
	Kurze Zusammenfassung des Ergebnisses (z. B. "Auskunft erteilt, Kopie des Schreibens liegt in Ablage XYZ"). Zusätzlich: Bei Nichterfüllung eintragen (z. B. "Ablehnung: Identität nicht nachweisbar" oder "Ablehnung: gesetzliche Aufbewahrungsfrist läuft").



3. Aufbewahrung
Das ausgefüllte Protokoll (Anlage G) ist gemäß Ihrer Dokumentationsvorgabe mindestens 3 Jahre sicher und getrennt von den aktiven Daten aufzubewahren.

Teil 2: Leitfaden zur Bearbeitung von Betroffenenanfragen (gem. Art. 12–22 DSGVO)
Dieser Leitfaden beschreibt das Vorgehen bei allen Anfragen zur Ausübung von Datenschutzrechten (Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch u. a.). Zuständig ist die zentrale Stelle – in der Regel der Datenschutz-Ansprechpartner oder der Vorstand. Die Bearbeitung ist im Protokoll (Teil 1 dieser Anlage) zu dokumentieren.
1. Allgemeiner Ablauf bei jeder Anfrage
Schritt 1 – Annahme und Protokollierung: Die Anfrage wird sofort im Protokoll (Teil 1) eingetragen. Das Eingangsdatum startet die Bearbeitungsfrist von einem Monat.
Schritt 2 – Identitätsprüfung: Es muss sichergestellt werden, dass die anfragende Person tatsächlich die betroffene Person ist. Der Abgleich erfolgt mit bekannten Mitgliedsdaten (Name, E-Mail, Eintrittsdatum). Eine Kopie des Personalausweises ist nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). Ohne positive Prüfung darf keine Auskunft erteilt werden.
Schritt 3 – Fristenmanagement: Ist die Bearbeitung nicht innerhalb eines Monats möglich, wird der betroffenen Person innerhalb dieses Monats ein Zwischenbescheid mit Begründung und der Verlängerung um maximal zwei weitere Monate gesendet (Gesamtfrist: drei Monate). Ein versäumter Zwischenbescheid kann ein Bußgeld nach sich ziehen.
Schritt 4 – Abschluss: Das Ergebnis wird der betroffenen Person in klarer, verständlicher Sprache mitgeteilt. Wurde dem Antrag nicht vollständig stattgegeben, ist auf das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde hinzuweisen (ULD Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, www.datenschutzzentrum.de). Die Antwort ist grundsätzlich kostenfrei.
2. Spezifische Verfahren zu den wichtigsten Rechten
Auskunftsrecht (Art. 15): Alle Verarbeitungsorte systematisch abfragen – Mitgliederverwaltung, Kassenunterlagen, E-Mail-Korrespondenz, Fotos/Videos, Eventlisten. Der betroffenen Person wird eine vollständige Übersicht der gespeicherten Daten, der Zwecke, der Empfänger und der Speicherfristen übermittelt.
Löschung (Art. 17): Prüfen, ob die Löschung zulässig ist (kein Widerspruch mit gesetzlichen Aufbewahrungsfristen). Falls ja: Löschung in allen Systemen durchführen, im Löschprotokoll (Anlage F, Teil 1) dokumentieren und der betroffenen Person bestätigen. Falls nein: Begründung mitteilen und auf Beschwerderecht hinweisen.
Berichtigung (Art. 16): Daten in allen betroffenen Systemen korrigieren, Änderung im Änderungsprotokoll (Anlage F, Teil 2) festhalten und der betroffenen Person die Berichtigung bestätigen.
Widerruf einer Einwilligung (Art. 7 Abs. 3): Verarbeitung auf Basis der widerrufenen Einwilligung sofort einstellen. Bei Fotos/Videos: Entfernung von Website und Social-Media-Kanälen veranlassen und dokumentieren. Bereits veröffentlichte Inhalte auf externen Plattformen können ggf. nicht vollständig zurückgezogen werden; dies ist der betroffenen Person mitzuteilen.
Widerspruch (Art. 21): Prüfen, ob zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Falls nicht: Verarbeitung einstellen. Ergebnis dokumentieren und mitteilen.
3. Aufbewahrung
Dieser Leitfaden sowie das ausgefüllte Protokoll (Teil 1) sind mindestens 3 Jahre sicher und getrennt von den aktiven Daten aufzubewahren, um die Einhaltung der DSGVO jederzeit nachweisen zu können.





